Weisungen zur freiwilligen Schutzdienstleistung im Zivilschutz

- 2 -


[image: image1.png]Amt fur Militdr und Zivilschutz % Sicherheits- und Justizdepartement
Burgstrasse 50, 9000 St.Gallen des Kantons St.Gallen




Anhang 1

Antrag zur freiwilligen Schutzdienstleistung 

Antragsteller

	AHV-Nr.
	
	Adresse
	

	Name
	
	PLZ/Wohnort
	

	Vorname
	
	eMail
	

	Telefon
	
	ZSO
	

	Antrag zur freiwilligen Schutzdienstleistung

nach 15 BZG und Art. 1 ZSV

	Begründung:



	Datum: _______________
Unterschrift Antragsteller         ____________________________




Entscheid Amt für Militär und Zivilschutz

	· Freiwilliger Schutzdienst verfügt


	· Antrag zum freiwilligen Schutzdienst abgelehnt

(Begründung)



	



Amt für Militär und Zivilschutz





Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz
Datum: _______________
____________________________



	


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert vierzehn Tagen seit Eröffnung beim Sicherheits- und Ju​stizdepartement, 9001 St.Gallen, Rekurs erhoben werden (Art. 43bis VRP). Er hat einen Antrag, die Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung sowie die Unterschrift zu beinhalten (Art. 41 Abs. 1 VRP). Weiter ist die angefochtene Verfügung samt allfälligen Beweismitteln beizulegen (Art. 50 VRP).
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